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Beschreibung des Ab- bzw. Zuschlages Meldung erforderlich
Ab- bzw. Zuschlag wirkt 
bis zu einer Änderung 
durch den Dienstgeber 

weiter

Entfall des Wohnbauförderungsbeitrages für 
Neugründer (A07) ja ja

Entfall des Unfallversicherungsbeitrages für 
 Neugründer (A08) ja ja

Halbierung des Pensionsversicherungsbeitrages (A15) ja ja

Reduktion der Schlechtwetterentschädigung (A21) ja nein

einkommensabhängige Minderung der 
 Arbeitslosenversicherung um 1 % (A01)

Eine Meldung vom Dienstgeber ist 
nur im Fall der Altersteilzeit erfor-
derlich. Ausschlaggebend hierfür 

ist, dass die Verminderung des 
Beitrages lediglich vom tatsächlich 

an den Dienstnehmer ausbezahlten 
Entgelt vorzunehmen ist. 

ja

einkommensabhängige Minderung der 
 Arbeitslosenversicherung um 2 % (A02) ja

einkommensabhängige Minderung der 
 Arbeitslosenversicherung um 3 % (A03) ja

Entfall des Arbeitslosenversicherungs beitrages 
und des Zuschlages nach dem Insolvenz- 

Entgeltsicherungsgesetz (A10)

Eine Meldung vom Dienstgeber ist 
nur dann erforderlich, wenn dieser 
Abschlag vor der Vollendung des 
63. Lebensjahres zur Anwendung 

kommt.

ja

Entfall des Arbeitslosenversicherungs beitrages 
für Personen, die nicht dem IESG unterliegen 

(A12)

Eine Meldung vom Dienst geber ist 
nur dann erforderlich, wenn dieser 
Abschlag vor der Vollendung des 
63. Lebensjahres zur Anwendung 

kommt.

ja

einkommensabhängige Minderung der Arbeits-
losenversicherung um 1,20 % für  Lehrlinge  (A04) nein wird automatisch 

 berücksichtigt

einkommensabhängige Minderung der Arbeits-
losenversicherung um 0,20 % für  Lehrlinge (A05) nein wird automatisch 

 berücksichtigt

Entfall des Unfallversicherungsbeitrages für 
 Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet  haben 

(A09)
nein wird automatisch 

 berücksichtigt

Bonussystem – Altfall (A11) nein wird automatisch 
 berücksichtigt

Auflösungsabgabe (Z03) ja nein

Weiterbildungsbeitrag nach dem Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetz (Z05) ja ja

Krankenversicherungsbeitrag für die Schlecht-
wetterentschädigung (Z06) ja nein

Krankenversicherungsbeitrag für die Schlecht-
wetterentschädigung für Lehrlinge (Z11) ja nein

Dienstgeberabgabe (Pensions- und Kranken-
versicherungsbeitrag; Z01)

Eine Meldung vom Dienst geber ist 
nur dann erforderlich, wenn sich 

die Dienstgeberabgabe aus gering-
fügigen Beschäftigungen ergibt, die 

bei  mehreren Krankenversicherungs-
trägern gemeldet sind.

ja

Service-Entgelt (Z02) nein wird automatisch 
 berücksichtigt

jährliche Zahlung der Betrieblichen Vorsorge (Z04) nein wird automatisch 
 berücksichtigt


